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1. Räumlicher Geltungsbereich 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. VIII/5 (Plangebiet) befindet sich am 
südlichen Siedlungsrand von Erkelenz-Mitte und umfasst in der Gemarkung Erkelenz, 
Flur 26 und 40, eine Fläche zwischen der A 46, der Tenholter Straße und nördlich 
angrenzenden Wohnnutzungen bzw. einem zwischen Gewerbe und diesen 
Wohnnutzungen verlaufenden Grünstreifen.. Das überplante Gewerbegebiet wird mittig 
durch die von Ost nach West verlaufende Gewerbestraße Süd erschlossen. Der 
genaue Grenzverlauf des Geltungsbereiches ist der Planurkunde zu entnehmen. Die 
Größe des Plangebietes beträgt ca. 13,1 ha.  
 

2. Allgemeine Ziele und Zweck der Planung  
 
Der Bebauungsplan VIII/5 stellt eine Neuüberplanung des Bebauungsplanes VIII/2 
»Schneller-Südost« dar, der am 8. Juli 1978 in Kraft trat. Der Bebauungsplan Nr. VIII/5 
dient einer Neudefinition der städtebaulichen Ziele für diesen Bereich gemäß den heu-
tigen städtebaulichen und planungsrechtlichen Anforderungen. In dem überwiegend 
bebauten Plangebiet steht dabei die Sicherung und auf die städtebaulichen Ziele ab-
gestimmte Entwicklung des Gewerbestandortes Erkelenz Süd im Vordergrund.  
 
 
Neben dem Aspekt der Sicherung der Qualität des Wohnumfeldes sind die Umsetzung 
einer konzeptionellen Entwicklungsstrategie für den Einzelhandel sowie die Aspekte 
des Immissionsschutzes und die Sicherung des im Plangebiet möglichen Entwick-
lungspotentiales zu berücksichtigen. 
 
Die Zulässigkeit der gewerblichen Nutzungen wird über die Gliederung gemäß der Ab-
standsliste des NRW-Abstandserlasses 2007 (RdERL. d. MUNLV – V-3 – 8804.25.1 v. 
06.06.2007) vorgenommen. Danach wird die Zulässigkeit von gewerblichen Vorhaben 
nach deren Emissionsverhalten und dem Abstand zum nächsten Wohngebiet geregelt. 
Vorausgegangen ist die intensive Bestandsaufnahme mit örtlicher Begehung und Aus-
wertung der vorhandenen Bauakten. Eine Problematik bezüglich des Immissionsschut-
zes zum nächstgelegenen Wohngebiet ist derzeit nicht erkennbar. Durch die Art der 
Gliederung werden nicht nur Schallimmissionen berücksichtigt, sondern auch Erschüt-
terungen und Gerüche. Die Gliederung gemäß Abstandserlass ist im vorliegenden Fall 
möglich, da immissionsschutzrechtliche Probleme nicht vorliegen und Neuansiedlun-
gen gleich so gesteuert werden, dass Konflikte im Bereich des Immissionsschutzes 
vermieden werden. 
 
Zusätzlich wird auch die Zulässigkeit der Vergnügungsstätten im Plangebiet geregelt. 
 
Zur Steuerung des Einzelhandels werden die landesplanerischen Vorgaben zum 
»großflächigen Einzelhandel« berücksichtigt. Für das vorliegende Plangebiet sind 
hieraus insbesondere die Steuerung der Großflächigkeit sowie die Regulierung von 
zentren- und nahversorgungsrelevanten (Rand-) Sortimenten zentral. 
 
Der vorliegende Bebauungsplan ist Teil der Gesamt-Strategie für den Bereich des Ge-
werbe-/Sondergebietes Süd, für den parallel auch die weiteren Bebauungspläne VIII/4 
und VIII/E aufgestellt werden. Dieses Gewerbe-/Sondergebiet befindet sich am südli-
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chen Rand der Kernstadt von Erkelenz direkt angrenzend an die Autobahn A 46 in 
städtebaulich nicht integrierter Lage. Neben typischen Gewerbegebietsnutzungen (Au-
tohäuser, Handwerksbetriebe etc.) stellt die Einzelhandelsnutzung mit einer Gesamt-
verkaufsfläche von rund 14.800 qm und 20 Einzelhandelsbetrieben, die auch zentren-
relevante bzw. nahversorgungsrelevante Sortimente anbieten, die vorherrschende 
Funktion dieses Standortes dar.  
 
Mit der Bauleitplanung wird die Voraussetzung geschaffen, dass hier zum Schutz und 
zur Stärkung der zentralen Versorgungsbereiche zukünftig keine Ansiedlung von 
Einzelhandelsbetrieben mit zentrenrelevanten Hauptsortimenten (unabhängig von der 
Größenordnung) stattfindet. Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevanten 
Warensortimenten werden als Nutzungsunterart der Einzelhandelsbetriebe 
planungsrechtlich ausgeschlossen.  
 
Einzelhandelsbetriebe mit nahversorgungsrelevanten Sortimenten sind nur in dafür 
gemäß Einzelhandels- und Zentrenkonzept ausgewiesenen Bereichen planerisch 
erwünscht. Das Plangebiet des Bebauungsplanes VIII/5 liegt außerhalb der 
Nahversorgungszentren der Stadt Erkelenz. Daher werden Einzelhandelsbetriebe mit  
nahversorgungsrelevanten Sortimenten ausgeschlossen.  
 
Die Zulässigkeit von kleinflächigen Einzelhandelsbetreiben mit nicht-zentrenrelevanten 
Hauptsortimenten bzw. von Einzelhandelsbetrieben mit branchenüblichen zentrenrele-
vanten Randsortimenten, bleibt erhalten. Die Belange des privaten Eigentums werden 
somit hinreichend berücksichtigt. Vorhandene großflächige Einzelhandelsbetriebe mit 
nicht-zentrenrelevanten Hauptsortimenten genießen Bestandsschutz.  
Abdeckung des Gewerbe-/Sondergebietes Süd durch die Bebauungspläne VIII/4, VIII/5 und VIII/E 
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3. Situation im Planungsbereich  
 

3.1 Ziele der Raumordnung und Landesplanung 
 
3.1.1 Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen (LEP NRW) 

Der gültige Landesentwicklungsplan weist das Plangebiet als Teil des Siedlungs-
raums aus.  
 
3.1.2 Landesentwicklungsplan – Regelungen zum großflächigen Einzelhandel 
 
Seit Juli 2013 ist der vom Land NRW beschlossene Landesentwicklungsplan – Teilplan 
großflächiger Einzelhandel – in Kraft. Dieser vorgezogene Teilplan ist nun vollständig 
in den neuen LEP, der am 8. Februar 2017 in Kraft getreten ist, übernommen worden. 
Er enthält in Kapitel 6.5 die Ziele und Grundsätze zur Ansiedlung großflächiger 
Einzelhandelsbetriebe. Das Plangebiet liegt nach den Darstellungen des 
Regionalplanes innerhalb eines Gewerbe- und Industriebereiches, im Bebauungsplan 
werden ausschließlich dementsprechende Nutzungen und kein Sondergebiet mit der 
Zweckbestimmung großflächiger Einzelhandel (im Regelfall) festgesetzt. Insgesamt ist 
dadurch sichergestellt, dass die Festsetzungen des Bebauungsplanes mit den Zielen 
des Landesentwicklungsplans übereinstimmen.  
 
3.1.3 Regionalplan 
Im gültigen Regionalplan der Bezirksregierung Köln ist das Plangebiet als »Gewerbe- 
und Industriebereich« (GIB) ausgewiesen. Die geplanten Festsetzungen des 
Bebauungsplanes und die Darstellungen des Flächennutzungsplanes lassen sich aus 
den Darstellungen des Regionalplanes entwickeln.  
 

3.2 Landschaftsplan 

Das Plangebiet liegt außerhalb des Geltungsbereiches eines Landschaftsplanes.  
 

3.3 Bestehendes Planungsrecht und Verordnungen 
 
Flächennutzungsplan 
Im derzeit wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Erkelenz ist das Plangebiet als 
»Gewerbliche Baufläche« dargestellt. Das Plangebiet wird von einer 110 kV Strom-
Leitungstrasse einschließlich Schutzstreifen durchquert, die von der (süd-) westlichen 
Ecke zur östlichen Grenze (mittig) des Plangebietes verläuft. 
 
Mittig von Ost nach West verläuft innerhalb des Plangebietes die Gewerbestraße Süd, 
die im Flächennutzungsplan als Sonstige überörtliche und örtliche 
Hauptverkehrsstraße dargestellt ist. Am nördlichen Rand außerhalb des Plangebietes 
stellt der Flächennutzungsplan eine Grünfläche dar. Als Zweckbestimmungen dieser 
Fläche sind ein Bolzplatz und eine Parkanlage dargestellt. Nördlich an diese 
Grünfläche grenzt eine Wohnbaufläche an.  
 
Östlich grenzen gewerbliche Bauflächen bzw. die Tenholter Straße (»Sonstige 
überörtliche und örtliche Hauptverkehrsstraße« - außerhalb des Plangebietes) an das 
Plangebiet. Nordöstlich liegen hinter der Straße gemischte Bauflächen.  
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Südlich wird das Plangebietes durch die A 46 begrenzt, die im Flächennutzungsplan 
als Autobahnen und autobahnähnliche Straßen dargestellt ist. Südlich davon sowie 
westlich des Plangebietes liegen weitere gewerbliche Bauflächen. 
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beabsichtigten Festsetzungen sind aus den Darstellungen des wirksamen 
Flächennutzungsplanes im Sinne des Entwicklungsgebotes gem. § 8 Abs. 2 BauGB 
abzuleiten.  
 
Bebauungsplan 
Das Plangebiet wird vom rechtskräftigen Bebauungsplan VIII/2 »Schneller Südost« 
abgedeckt. Dieser trat am 8. Juli 1978 in Kraft und wurde zuletzt durch die 4. Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. VIII/2 »Schneller-Südost« vom 25. November 1985 
geändert.  
 
Das Plangebiet wird mit Ausnahme der Gewerbestraße Süd (Festsetzung als 
Verkehrsfläche ohne nähere Zweckbestimmung mit nördlich und südlich abzweigenden 
Stichstraßen) und östlich und nördlich anschließender Grünflächen 
(Zweckbestimmungen Parkanlage und Spielplatz) als Gewerbegebiet festgesetzt.  
 
Für die nördlich der Gewerbestraße Süd liegenden Gewerbegebiete setzt der 
Bebauungsplan maximal 2 Vollgeschosse fest. Die GRZ ist hier mit 0,8, die GFZ mit 
1,6 festgesetzt. Für die Gewerbegebiete südlich der Gewerbestraße Süd setzt der 
Bebauungsplan maximal 3 Vollgeschosse, eine GRZ von 0,8 und eine GFZ von 2,0 
fest. Entlang der A 46 wird eine Anbaufreie Zone in 40 m Abstand zur damals im Bau 
befindlichen Autobahn durch die Festsetzung von Baugrenzen gesichert. 
 
Die südlichen Teilflächen des Plangebietes werden zudem von einer 110 kV 
Leitungstrasse gequert, die von der südwestlichen Ecke des Plangebietes zur östlichen 
Plangebietsgrenze verläuft und dort im Bereich der Gewerbestraße Süd etwa mittig 
das Plangebiet verlässt. Die Leitungstrasse ist mit einem Schutzstreifen von 19,0 m 
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beiderseits der Leitungstrasse im östlichen Teil bzw. 21,5 m beiderseits der 
Leitungstrasse im westlichen Teil des Plangebietes gekennzeichnet.  
 
Der Bebauungsplan VIII/2 »Schneller Südost« wurde zuletzt geändert durch die 4. 
Änderung vom 25. November 1985. In dieser Änderung wurde die Lage des 
südwestlich gelegenen Erschließungsstiches neu geregelt. 
 
In der 3. Änderung vom 1. April 1983 wurde die nördliche Abgrenzung des 
Bebauungsplanes verändert: Das Plangebiet und die Gewerbegebietsfestsetzungen 
wurden um die heutigen Grünflächen verkleinert. Die aus dem Bebauungsplan Nr. VIII 
2 entlassenen Grünflächen wurden zeitgleich mit der 3. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. VIII 2 durch eine Änderung des Bebauungsplanes Nr. VIII 3 in 
diesen aufgenommen und dort planungsrechtlich gesichert. 
 
Mit Inkrafttreten des Bebauungsplanes VIII/5 sind die Festsetzungen des o.g. 
Bebauungsplanes VIII/2 für das Plangebiet nicht mehr anzuwenden. 
 
 

3.4 Städtebauliche Entwicklungskonzepte und Planungen  
 
Einzelhandels- und Zentrenkonzept 
Im August 2007 wurde das Planungsbüro Junker und Kruse, Stadtforschung Planung, 
Dortmund mit der Erstellung eines gesamtstädtischen Einzelhandels- und 
Zentrenkonzeptes für die Stadt Erkelenz beauftragt. Diese Untersuchung zeigt, unter 
Berücksichtigung sowohl der rechtlichen, demografischen und städtebaulichen 
Rahmenbedingungen als auch der betrieblichen Anforderungen, Strategien zur 
Einzelhandels- und letztlich auch zur Stadtentwicklung auf. Ziel war es, insbesondere 
vor dem Hintergrund der aktuellen rechtlichen Rahmenbedingungen sowie der daraus 
abgeleiteten Rechtsprechung (insbesondere des OVG NRW), eine sachgerechte und 
empirisch abgesicherte Bewertungsgrundlage für aktuell anstehende 
Bebauungsplanverfahren und/oder Ansiedlungsanfragen zu liefern als auch mögliche 
Entwicklungsperspektiven und erforderliche (insbesondere baurechtliche) 
Handlungsnotwendigkeiten aufzuzeigen, so dass sowohl Stadtverwaltung als auch 
Politik der Stadt in die Lage versetzt werden, stadtentwicklungspolitische 
Grundsatzentscheidungen zu treffen sowie frühzeitig mögliche Auswirkungen einzelner 
Standortentscheidungen auf die städtische Versorgungsstruktur einschätzen zu 
können.  
 
Der Rat der Stadt Erkelenz hat mit Beschluss vom 18. Juni 2008 das Einzelhan-dels- 
und Zentrenkonzept als städtebauliches Entwicklungskonzept beschlossen und damit 
die zentralen Versorgungsbereiche im Stadtgebiet festgelegt. Die Fest-legungen basie-
ren auf der fachgutachterlichen Erarbeitung für die Stadt Erkelenz (Junker und Kruse, 
Dortmund 2008). 
Zu Beginn des Jahres 2011 wurde eine partielle Fortschreibung des Einzelhandels- 
und Zentrenkonzeptes vorgenommen, welche die aktuelle Rechtsprechung zum 
Themenkomplex zentrale Versorgungsbereiche sowie deren Abgrenzung 
berücksichtigt und zudem die Bedeutung des Gewerbegebietes/Sondergebietes 
Erkelenz-West als Sonderstandort mit Teilfunktion Nahversorgung herausstellt. Die 
partielle Fortschreibung des Konzeptes vom Januar 2011 ist am 2. Februar 2011 vom 
Rat der Stadt Erkelenz beschlossen worden. 
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Es ist darauf hinzuweisen, dass das Einzelhandels- und Zentrenkonzept der Stadt 
Erkelenz die Begriffe Kern- und Randsortimente verwendet, die Festsetzungen des 
Bebauungsplanes demgegenüber auf die Begriffe Haupt- und Randsortiment abstellen. 
Die Begriffe Kern- und Hauptsortiment werden in der Rechtssprechung jedoch 
synonym verwendet. 
 
Im Folgenden werden die Grundsätze aus dem o.g. Einzelhandels- und 
Zentrenkonzept zitiert, die für eine zukünftige räumliche Einzelhandelsentwicklung 
aufgestellt und u. a. zur Umsetzung in der Bauleitplanung empfohlen werden:  
 
Grundsatz 1 

Einzelhandel mit zentrenrelevanten Kernsortimenten nur noch im zentralen Versor-

gungsbereich innerstädtischer Hauptgeschäftsbereich  

 

Zentrenrelevante Sortimente sollten als Kernsortimente von Einzelhandelsbetrieben 
ausschließlich im zentralen Versorgungsbereich »innerstädtischer 
Hauptgeschäftsbereich« der Stadt Erkelenz zulässig sein. 
 
Außerhalb des zentralen Versorgungsbereiches Hauptgeschäftsbereich können 
kleinflächige Betriebe mit zentrenrelevanten Kernsortimenten ausnahmsweise 
zugelassen werden, sofern von ihnen keine Negativwirkungen auf die 
Versorgungsstruktur und die zentralen Versorgungsbereiche zu erwarten sind. Diese 
sind in der Regel dann nicht anzunehmen, wenn Einzelhandelsbetriebe mit 
zentrenrelevanten Hauptsortimenten sich in städtebaulich integrierter Lage befinden, 
eine strukturprägende Größenordnung nicht überschreiten und der ergänzenden 
Versorgung der Bevölkerung im unmittelbaren Einzugs- bzw. Nahbereich dieser Läden 
dienen, wie z.B. ein Laden zur Gebietsversorgung in einem allgemeinen Wohngebiet 
(WA). 
 
In Gewerbe- und Industriegebieten und Stadtrandlagen ist die Ansiedlung und 
Erweiterung von Einzelhandelsbetrieben mit zentrenrelevanten Hauptsortimenten 
zukünftig unabhängig von der Größenordnung generell auszuschließen. Eine 
Ausnahme bildet hier lediglich das sogenannte »Handwerkerprivileg«.  
 
Grundsatz 2 

Einzelhandelsbetriebe mit nahversorgungsrelevanten Kernsortimenten (auch großflä-

chig) im zentralen Versorgungsbereich innerstädtischer Hauptgeschäftsbereich, dem 

Nahversorgungszentrum Erkelenz-Nord und an weiteren Standorten, wenn sie dem 

Ausbau/Sicherung der Nahversorgung dienen und keine negativen Auswirkungen auf 

die zentralen Versorgungsbereiche haben.  

 
Einzelhandelsbetriebe mit nahversorgungsrelevanten Kernsortimenten (auch großflä-
chige Einzelhandelsbetriebe) sollen neben dem zentralen Versorgungsbereich inner-
städtischer Hauptgeschäftsbereich auch im zentralen Versorgungsbereich Nahversor-
gungszentrum Erkelenz-Nord zulässig sein, um die wohnungsnahe Grundversorgung 
der im Einzugsbereich der Zentren lebenden Bevölkerung sicherzustellen.  
 
Ausnahme: Die Ansiedlung von Einzelhandelsbetrieben mit nahversorgungsrelevanten 
Kernsortimenten außerhalb der zentralen Versorgungsbereiche sollte nur dann zuläs-
sig sein, wenn das Vorhaben der reinen Nahversorgung, d. h. ausschließlich der Ver-
sorgung der im fußläufigen Einzugsbereich wohnenden Bevölkerung, dient. Orientie-
rungsmaßstab sollte in diesen Fällen die im Bereich der fußläufigen Erreichbarkeit vor-



Stadt Erkelenz – Begründung zum Bebauungsplan Nr. VIII/5 »Gewerbegebiet Gewerbestraße Süd/Tenholter Straße«  

Seite 10 

handene Kaufkraft für nahversorgungsrelevante Sortimente sein (»35 %-Regel«). Dies 
bedeutet, dass, wenn der Umsatz des Planvorhabens höher ist als 35 % der im fußläu-
figen Einzugsbereich vorhandenen vorhabenspezifischen Kaufkraft, davon auszugehen 
ist, dass die Versorgungsfunktion über die reine Nahversorgung hinausgeht. In Gewer-
be- und Industriegebieten und Stadtrandlagen sollten Einzelhandelsbetriebe mit nah-
versorgungsrelevanten Kernsortimenten allerdings generell nicht zulässig sein. 
 

Grundsatz 3 

Einzelhandelsbetriebe mit nicht-zentrenrelevanten Kernsortimenten in den zentralen 

Versorgungsbereichen innerstädtischer Hauptgeschäftsbereich und Nahversorgungs-

zentrum Erkelenz-Nord sowie am Sonderstandort Gewerbe-/ Sondergebiet Erkelenz-

West  
 
Einzelhandelsbetriebe mit nicht-zentrenrelevanten Kernsortimenten könnten 
grundsätzlich im gesamten Stadtgebiet, wo Einzelhandel zulässig ist, zugelassen 
werden. Zum Erreichen und zur späteren Einhaltung einer auch räumlich 
ausgewogenen Zentren- und Versorgungsstruktur in Erkelenz – auch im Sinne 
positiver Synergien für die Betriebe – sollten jedoch auch Ansiedlungen von 
Einzelhandelsbetrieben mit nicht-zentrenrelevanten Kernsortimenten räumlich gelenkt 
werden. Dafür bieten sich neben den zentralen Versorgungsbereichen 
(innerstädtischer Hauptgeschäftsbereich und Nahversorgungszentrum Erkelenz-Nord) 
insbesondere bestehende Agglomerationen (bzw. in der unmittelbaren Nähe 
bestehender Standorte) nicht-zentrenrelevanter Einzelhandelsangebote wie Standorte 
im Bereich des Gewerbe-/Sondergebietes West an. Hier sollte eine Konzentration des 
Einzelhandels mit nicht-zentrenrelevanten Kernsortimenten stattfinden, um aus 
städtebaulichen Gründen einen Angebotsschwerpunkt zu schaffen und (aus 
betriebswirtschaftlichen Gründen) Synergieeffekte für ansässige Einzelhandelsbetriebe 
zu generieren. Grundsätzlich sollte hierbei jedoch beachtet werden, dass es derzeit in 
einigen Branchen (z. B. Möbel) nur sehr begrenzte Verkaufsflächenpotenziale gibt, so 
dass eine Verschärfung des Wettbewerbs entweder durch eine sich von den 
klassischen Hauptbranchen lösende Sortimentsstruktur bewirkt wird (Zentrenrelevanz) 
und/oder der zunehmende Wettbewerb in Leerständen resultiert, die städtebauliche 
Probleme (Nachfolgeprobleme an dezentralen Standorten) nach sich ziehen können. 
Somit besitzt in Erkelenz die Entwicklung vorhandener – stadtstrukturell sinnvoller – 
Flächenreserven oberste Priorität; die Ausweisung neuer Standorte sollte dagegen 
vermieden werden. Dies bedeutet allerdings auch, dass am Sonderstandort Gewerbe-
/Sondergebiet Erkelenz-West keine weitere Ansiedlung von Einzelhandelsbetrieben mit 
zentren- und nahversorgungsrelevanten Kernsortimenten stattfinden sollte. 
 

Grundsatz 4 

Ansiedlungsperspektiven für Verkaufsstätten in Verbindung mit Gewerbebetrieben in 

GE und GI- Gebieten (»Handwerkerprivileg«) und Bestandssicherung von Betrieben 

außerhalb zentraler Versorgungsbereiche und definierter Sonderstandorte:  

 
Ausnahmsweise können Verkaufsstätten von produzierenden, weiterverarbeitenden 
Betrieben oder Handwerksbetrieben in GE- und/oder GI-Gebieten zugelassen werden, 
wenn die Verkaufsfläche dem Hauptbetrieb räumlich zugeordnet und in unmittelbarem 
betrieblichem Zusammenhang errichtet ist, die Verkaufsfläche und der Umsatz dem 
Hauptbetrieb deutlich untergeordnet sind und die Grenze der Großflächigkeit (800 qm 
Verkaufsfläche) nicht überschritten wird (»Handwerkerprivileg«). Nicht zuletzt sei aber 
auch auf Entwicklungsperspektiven für bestehende Einzelhandelsbetriebe außerhalb 
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der definierten zentralen Versorgungsbereiche und Sonderstandorte hingewiesen. Sie 
können – sofern sie im ASB liegen – im Rahmen der betrieblichen Standortsicherung 
ihre Verkaufsfläche erweitern, wenn dies der langfristigen Sicherung ihres Standorts 
dient und sich diese Erweiterung nicht negativ auf die zentralen Versorgungsbereiche 
und Sonderstandorte bzw. deren Entwicklungsperspektiven auswirkt. Dies ist in der 
Regel dann nicht anzunehmen, wenn die Verkaufsflächenerweiterung ausschließlich 
durch nicht-zentrenrelevante Sortimente erfolgt und die Erweiterungsfläche einen An-
teil von maximal 10 % der vorhandenen Gesamtverkaufsfläche nicht überschreitet 
(»Aktiver Bestandsschutz«). Diese Regelung gilt nicht für Betriebe in Gewerbe- und 
Industriegebieten. Auf eine landesplanerische (regionale) Verträglichkeit ist in jedem 
Fall zu achten.  
 
Grundsatz 5 

Zentrenrelevante Randsortimente an nicht-integrierten Standorten  

 

Einzelhandelsbetriebe mit nicht-zentrenrelevanten Kernsortimenten führen regelmäßig 
sogenannte Ergänzungs- und Randsortimente. Während von nicht-zentrenrelevanten 
Randsortimenten definitionsgemäß keine Gefährdung für die Entwicklung des Haupt-
geschäftsbereiches bzw. der zentralen Versorgungsbereiche ausgeht, sind bei zentren-
relevanten Randsortimenten außerhalb der städtebaulich-funktionalen Zentren Auswir-
kungen auf zentrale Versorgungsbereiche möglich. Obwohl das Anbieten von zentren-
relevanten Randsortimenten den städtebaulichen Zielen dieses Einzelhandels- und 
Zentrenkonzeptes widerspricht, wäre ein völliger Ausschluss unrealistisch, da sich die-
se Angebotsform bereits in vielen Branchen etabliert hat (bei Möbeln z. B. 
GPK/Haushaltswaren/Geschenkartikel). Diese zentrenrelevanten Rand-sortimente soll-
ten jedoch nur in begrenztem Umfang und vor allem nur dann, wenn ein direkter Bezug 
zum Hauptsortiment vorhanden ist (z. B. Lebensmittel sind im Baumarkt unzulässig), 
zulässig sein. Bisher hat sich eine Begrenzung auf rund 10 % der gesamten Verkaufs-
fläche (max. 2.500 qm Verkaufsfläche) als praktikabel erwiesen, wobei einzelne Rand-
sortimentsgruppen eine Verkaufsflächengrößenordnung von maximal 250 qm nicht 
überschreiten sollten.  
 
Zielvorstellung für das Gewerbe-/Sondergebiet Erkelenz-Süd 
Die im Gewerbe-/Sondergebiet Erkelenz-Süd ansässigen Einzelhandelsbetriebe ge-
nießen Bestandsschutz. Bei der Überplanung des Standortes ist dabei gemäß des Ein-
zelhandels- und Zentrenkonzeptes den unterschiedlichen Einzelhandelsbetrieben je 
nach Größe und Hauptsortiment ein unterschiedlicher Spielraum zur Entwicklung ein-
zuräumen. Der Standort Gewerbe-/Sondergebiet Erkelenz-Süd dient prioritär der An-
siedlung von klassischen Gewerbebetrieben. Darüber hinaus wird jedoch ergänzend 
auch Einzelhandel mit nicht-zentrenrelevanten Hauptsortimenten in Ergänzung des 
Gewerbe-/Sondergebietes Erkelenz-West gebilligt. 
 
Zielvorstellung des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes für diese Einzelhandelsbe-
triebe mit nicht-zentrenrelevanten Sortimenten ist zunächst die Konzentration im Be-
reich des Gewerbe-/Sondergebietes Erkelenz-West. Da der Standort Erkelenz-West 
jedoch nur noch über geringe Flächenpotenziale verfügt, lässt das Einzelhandels- und 
Zentrenkonzept im oben aufgeführten Grundsatz 3 auch die Möglichkeit, der Ansied-
lung von Einzelhandelsbetrieben mit nicht-zentrenrelevanten Sortimenten im Gewebe-
/Sondergebiet Erkelenz-Süd zu. Hierbei bietet die folgende Formulierung den erforder-
lichen Spielraum im Einzelhandels- und Zentrenkonzept: »Dafür bieten sich neben den 
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zentralen Versorgungsbereichen (...) insbesondere bestehende Agglomerationen (bzw. 
in der unmittelbaren Nähe bestehender Standorte) nicht-zentrenrelevanter Einzelhan-
delsangebote wie Standorte im Bereich des Gewerbegebietes/Sondergebietes Er-
kelenz-West an«. 
 
Insbesondere für die sehr begrenzten Verkaufsflächenpotenziale in einigen Branchen 
bietet der Standort Gewerbe-/Sondergebiet Erkelenz-Süd somit die Möglichkeit der 
Ansiedlung bzw. in erster Linie dem Erhalt und der Weiterentwicklung von Einzelhan-
delsbetrieben in bestimmten Grenzen.   
 
Eine Erweiterung insbesondere von Verkaufsflächen für zentrenrelevante Hauptsorti-
mente sollte nach dem Einzelhandels- und Zentrenkonzept zum Schutz des zentralen 
Versorgungsbereiches innerstädtischer Hauptgeschäftsbereich grundsätzlich ausge-
schlossen werden. Da sich das Gewerbegebiet laut Regionalplan nicht innerhalb eines 
Allgemeinen Siedlungsbereiches befindet, sind großflächige Einzelhandelsbetriebe 
zudem grundsätzlich nicht zulässig.  
 
Eine Ausnahme bilden die bestehenden großflächigen Einzelhandelsbetriebe, die im 
Einzelfall, etwa in Abhängigkeit von der Zugehörigkeit zu einem produzierenden Ge-
werbebetrieb (siehe auch Grundsatz 4 »Handwerkerprivileg«) zu beurteilen sind. Dar-
über hinaus sind die vorhandenen großflächigen Einzelhandelsbetriebe vor dem Hin-
tergrund der Erkelenzer Sortimentsliste zu differenzieren. Um weitere negative Auswir-
kungen auf die Nahversorgungs- und Zentrenstruktur zu vermeiden sind dabei insbe-
sondere nahversorgungsrelevante und/oder zentrenrelevante Haupt- und Randsorti-
mente auf das heutige Maß zu begrenzen.  
 
Für nahversorgungsrelevante Sortimente definiert das Einzelhandels- und Zentrenkon-
zept Nahversorgungsstandorte, die zur Ansiedlung von entsprechenden Betrieben die-
nen sollen. Innerhalb des nicht integriert liegenden Standortes Gewebe-
/Sonderstandort Erkelenz-Süd sind Einzelhandelsbetriebe mit nahversorgungsrelevan-
ten Hauptsortimenten somit grundsätzlich planerisch nicht gewünscht. Auf diese Weise 
kann eine weitere Zersiedelung des Stadtgebietes verhindert und gleichzeitig Syner-
gieeffekte für Einzelhandelsbetriebe generiert werden.  
 
Die städtebaulichen Ziele des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes wurden im 
Rahmen der Festsetzung der Gewerbegebiete im Plangebiet berücksichtigt. 
 

3.5 Rahmenbedingungen  
 
Plangebiet  
Der nördlich der Gewerbestraße Süd liegende Teil des Plangebietes ist geprägt von 
produzierenden und handwerklichen Gewerbebetrieben unterschiedlicher Größe, die 
durch verschiedene KFZ-Betriebe/Autohäuser, einige Fachhändler sowie einzelne 
Dienstleistungsbetriebe insbesondere im östlichen Verlauf der Gewerbestraße Süd 
ergänzt werden. Der südliche Teil des Plangebietes ist im Wesentlichen geprägt von 
Dienstleistungsbetrieben unterschiedlicher Größe, die ebenfalls durch verschiedene 
KFZ-Betriebe/Autohäuser im östlichen Teil sowie produzierende Gewerbebetriebe im 
westlichen Teil ergänzt werden. Zentral finden sich zudem einige Einzelhandels- und 
Handwerksbetriebe. Darüber hinaus gibt es innerhalb des gesamten Plangebietes 
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einige punktuell gelegene Wohnnutzungen (vorwiegend wie Betriebsleiterwohnungen 
zu beurteilen). 
 
Das Plangebiet ist durch die Gewerbestraße Süd sowie eine südlich und drei nördlich 
abzweigende Stichstraßen erschlossen. Zudem zweigt westlich außerhalb des 
Plangebietes in Richtung Norden eine weitere Stichstraße von der Gewerbestraße Süd 
ab, die erschließende Funktion für anliegende Gewerbebetriebe besitzt. Die südliche 
Verlängerung dieser Stichstraße bindet das Plangebiet über eine Brücke über die A 46 
an das südlich gelegene Gewerbegebiet Commerden an. Auch dieser Teil der 
Gewerbestraße Süd besitzt erschließende Funktion für die anliegenden 
Gewerbebetriebe.  
 
Die östlich des Plangebietes liegende Tenholter Straße bindet das Plangebiet an die 
Kernstadt von Erkelenz sowie ebenfalls an das Gewerbegebiet Commerden an. Diese 
Straße besitzt dadurch ebenso wie die Aachener Straße rund 250 westlich des 
Plangebietes übergeordnete Ertschließungsfunktion. Anlieger werden von der 
Tenholter Straße nicht erschlossen, da hier straßenbegleitend eine rund 10 m breite 
Grünfläche das Plangebiet des Bebauungsplanes VIII/5 abschließt.  
 
Den nördlichen Abschluss des Plangebietes bildet die südliche Grenze einer mit 
Wegen, einem Sport-/ Bolzplatz und verschiedenen Gehölzgruppen gegliederten 
Grünfläche, die durch Fuß- und Radwege sowohl an die Aachener Straße, als auch an 
das Gewerbegebiet und die nördlich gelegenen Wohnnutzungen angebunden ist und 
als trennender Streifen zwischen Wohnen und Gewerbe dient. Die Grünfläche ist 
Bestandteil des nördlich angrenzenden Bebauungsplanes Nr. VIII 3 und seiner 
rechtskräftigen Änderungen.  
 
Umgebung  
Die Umgebung ist im Norden durch die vorgenannte Grünfläche (Grünzug Süd) sowie 
im Weiteren durch vorhandene Wohnbebauung geprägt. Westlich, östlich und südlich 
hinter der A 46 liegen weitere Gewerbegebiete. Die Entfernung vom nördlichen 
Plangebietsrand bis zum zentralen Versorgungsbereich innerstädtischer 
Hauptgeschäftsbereich (Hauptzentrum) bzw. dessen südlicher Abgrenzung beträgt ca. 
1.000 m. 
 
Gewerbe-/Sondergebiet Erkelenz-Süd  
Das Plangebiet stellt den mittleren Teil des Gewerbe-/Sondergebietes Süd dar. Dabei 
handelt es sich um ein Gewerbegebiet im südlichen Kernstadtbereich in städtebaulich 
nichtintegrierter Lage. Neben einer Vielzahl von »klassischen« Gewerbebetrieben 
befinden sich an diesem Standort auch verschiedene Einzelhandelsbetriebe. 
 
Mit einem Anteil von etwa 21 % (ca. 14.800 qm Verkaufsfläche) entfällt gemäß Einzel-
handels- und Zentrenkonzept der Stadt Erkelenz aus dem Jahr 2011 der zweithöchste 
Anteil an Verkaufsflächen auf das Gewerbe-/ Sondergebiet Erkelenz-Süd im südlichen 
Kernstadtbereich. Die durchschnittliche Verkaufsflächengröße pro Betrieb beträgt 
demnach etwa 780 qm und verdeutlicht somit die große bzw. teils großflächige Ange-
botsstruktur dieses Standortes. Auch wenn das Gewerbegebiet, was die übrigen Nut-
zungen betrifft, noch deutlich stärker den Charakter eines Gewerbegebietes mit produ-
zierenden Betrieben etc. aufweist, ist seine Funktion als Einzelhandelsstandort als be-
deutend zu bewerten und stellt den dritten quantitativen Schwerpunkt (neben der In-
nenstadt und dem Gewerbe-/ Sondergebiet Erkelenz-West) dar. Am – rein quantitativ 
betrachtet – bedeutsamsten sind an diesem Standort nicht-zentrenrelevante Waren-
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gruppen wie Bau- und Gartenmarktsortimente (ca. 7.300 qm Verkaufsfläche) und Mö-
bel (ca. 3.100 qm Verkaufsfläche). Mit nicht unerheblichen Verkaufsflächen im zentren-
relevanten Sortimentsbereich wie Nahrungs- und Genussmittel (ca. 750 qm Verkaufs-
fläche), Sport und Freizeit (ca. 750 qm Verkaufsfläche; ca. 42 %) oder Beklei-
dung/Wäsche (ca. 1.400 qm Verkaufsfläche; ca. 16 %) nehmen diese Verkaufsflä-
chenangebote eine besondere Bedeutung ein und machen das Gewerbe/ Sonderge-
biet Erkelenz-Süd zu einem innerkommunalen Konkurrenzstandort für die Erkelenzer 
Innenstadt. Dies verschärft sich insbesondere dadurch, dass sich einzelne Betriebe 
bewusst in den letzten Jahren aus der Innenstadt in das Gewerbegebiet/Sondergebiet 
Erkelenz-Süd verlagert haben. 
 

3.6 Derzeitige Nutzungen 
 
Im Rahmen der Erarbeitung dieses Bebauungsplanes sind sowohl die tatsächlichen 
Nutzungen im Plangebiet, als auch die bauordnungsrechtliche Genehmigungssituation 
detailliert ermittelt worden. Der Karte im Anhang dieser Begründung kann die 
Nutzungsstruktur entnommen werden. Alle Gewerbe- und Einzelhandelsbetriebe sind 
in diesem Zusammenhang im August 2014 namentlich erfasst und zuletzt im Februar 
2015 aktualisiert worden. Bei Einzelhandelsbetrieben erfolgte auch die Zuordnung zu 
nahversorgungsrelevanten, zentrenrelevanten bzw. nicht zentrenrelevanten 
Hauptsortimenten. Darüber hinaus wurde die bauordnungsrechtliche 
Genehmigungssituation aller Nutzungen im Plangebiet recherchiert. Soweit vorhanden 
wurden die genehmigten Einzelhandelsnutzungen einschließlich zulässiger Sortimente 
sowie Verkaufsfläche und das Jahr der Genehmigung aufgeführt. Zudem sind hier 
auch die im Rahmen der Erarbeitung des Zentren- und Einzelhandelskonzeptes 
erfassten Verkaufsflächen der entsprechenden Betriebe aufgeführt. Die Ergebnisse 
können der dieser Begründung als Anlage beigefügten Tabelle entnommen werden. 
Die vorhandene Nutzungsstruktur wird im Folgenden erläutert. 
 
Den östlichen Abschluss bilden einige KFZ-Betriebe (Autohaus Himmels, Karosserie & 
Lackierung Lohkamp, Fahrzeugaufbereitung Jörg Reinders, Autohaus Meures) sowie 
weitere handwerks- und verarbeitende/produzierende Betriebe mit einem KFZ-
bezogenen Schwerpunkt (Wintec Autosattlerei/Autoglas und Motorrad Kunze) sowie 
verschiedene Dienstleister (DAA – Weiterbildung und Umschulung u.a.). Im östlichen 
Teil des Plangebietes liegen zudem mehrere nicht zentrenrelevante Einzelhändler 
(Elektrogeräte Fachverkauf, Eisen Jansen, Elektronische Leistungsgemeinschaft 
Schlegel). Daneben befindet sich im östlichen Drittel des Plangebietes eine gemischte 
Struktur aus Handwerksbetrieben (Heinrich Schmidt Sanitär, Plameco Decken, Willem 
Kühlsysteme, Malereibetrieb Gürth, Markus Porten Bad & Heizung, Pax Fenster und 
Türen) und produzierendem Gewerbe (HuDe – Anlagenbau und –technik, Skalar – 
Analyseautomaten und Verfahrenstechnik).  
 
Im zentralen nördlichen Plangebiet befindet sich ein großflächiger produzierender 
Gewerbebetrieb (Koenen Kunststofftechnik). Im gleichen Gebäude sind zudem ein 
Chemiebetrieb (isocoll chemie) und eine Anwaltskanzlei (Anwaltskanzlei Jonas) 
ansässig. Südlich der Gewerbestraße Süd findet sich in diesem Bereich ein 
Gewerbehof, an den sich verschiedene Dienstleistungs-, Handwerks- sowie ein 
produzierender Betrieb angesiedelt haben (u.a. Fahrschule Ring, Sanitärbetrieb Aqua, 
Tauchschule und Busverleih Drive+Dive, M Joy Musikschule und Studio, b one Fitness 
Club, Sommer Baustatik und Passivhaus, G.F.A. Gesellschaft für Familien und 
Altersvorsorge, Schmitz Steuerberater und Bauschild & Service).  
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Im westlichen Drittel des Plangebietes liegen ein weiterer KFZ-Betrieb (Car Center 
Conen) sowie verschiedene kleinteilige Handwerks- und Gewerbebetriebe. Hier sind 
ein Blumenzubehörgeschäft (Blumendoc), Büroräume (Hephata, Hollubarsch 
Elektrotechnik, Astrolumina), eine Firma für Anlagenbau- und -technik (HuDe) sowie 
ein Gebäude mit Leerstand zu nennen. Südlich der Gewerbestraße Süd liegen hier vor 
allem produzierende Gewerbebetriebe. Dabei sind zwei Maschinenbaubetriebe 
(Maschinenbau Hrastnik und Maschinenenbau Derichs) sowie ein Ledergroßhandel 
(Esser und Wackers) zu nennen. Der Ledergroßhandel dient neben der Verarbeitung 
auch als Fachhändler (mit nicht zentrenrelevanten Hauptsortimenten). Zudem befinden 
sich hier noch ein Dienstleistungsbetrieb, eine große Druckerei, ein Gebäude mit 
verschiedenen Dienstleistungsbetrieben/Büros sowie eine Kfz-Werkstatt mit nicht 
zentrenrelevantem Einzelhandel (ATU).  
 
Weiterhin befinden sich im westlichen Drittel des Plangebietes einige Wohngebäude, 
so etwa in der nordwestlichen Ecke des Plangebietes. Die hier vorhandenen 
Wohngebäude sind einem gewerblichen Betrieb zugeordnete Nutzungen und somit im 
Sinne einer Betriebsleiterwohnung zu bewerten.  
 
Einzelhandelsnutzungen 
Südlich der Gewerbestraße Süd liegt ein  Einzelhandelsbetrieb (Mode Bösckens), 
dessen angebotene Hauptsortimente (Brautmoden) gemäß Einzelhandels- und 
Zentrenkonzept als zentrenrelevant einzustufen sind. Rund 50 m weiter östlich befindet 
sich ein weiterer (kleinflächiger) Einzelhandelsbetrieb mit zentrenrelevanten 
Hauptsortimenten: Fair Sportbekleidung. 

 

4. Festsetzungen  

4.1.  Städtebauliche Gesamtkonzeption   
Der Bebauungsplan VIII/5 stellt eine Neuüberplanung des Bebauungsplanes VIII/2 
»Schneller-Südost« dar, der am 8. Juli 1978 in Kraft trat und zuletzt am 11. September 
1985 geändert wurde.  
 
Der Bebauungsplan VIII/5 dient einer Neudefinition der städtebaulichen Ziele für diesen 
Bereich gemäß den heutigen städtebaulichen und planungsrechtlichen Anforderungen. 
Mit der Bauleitplanung werden insbesondere die nachfolgenden Ziele verfolgt: 
• Sicherung und auf die städtebaulichen Ziele abgestimmte Entwicklung der im Plan-

gebiet vorhandenen Nutzungen, der gewerblichen Nutzung einschließlich des nicht-
zentrenrelevanten. 

• Berücksichtigung der Aspekte des Immissionsschutzes und Sicherung des im 
Plangebiet möglichen Entwicklungspotentiales.  

• Gliederung der Zulässigkeit der gewerblichen Nutzungen über Abstandsliste des 
NRW-Abstandserlasses 2007.  

• Steuerung von Neuansiedlungen und Nutzungsänderungen sowie Erweiterungen 
im Bereich gewerblicher Nutzungen. 

• Sicherung der Qualität des Wohnumfeldes und Umsetzung einer konzeptionellen 
Entwicklungsstrategie für den Einzelhandel. 

• Neuregelung der Zulässigkeit von Einzelhandelsbetrieben, welche eine Unterart der 
gewerblichen Nutzungen darstellen, im Sinne der Ziele des Einzelhandelskonzep-
tes der Stadt Erkelenz (2008/2011). 
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• Wahrung der Interessen einer verbrauchernahen Versorgung der Bevölkerung, die 
Erhaltung und Entwicklung der zentralen Versorgungsbereiche, der Schutz, die 
Förderung und Steigerung der Attraktivität des zentralen Versorgungsbereiches 
»innerstädtischer Hauptgeschäftsbereich« (Hauptzentrum) und die Sicherung der 
Nahversorgung von Wohngebieten im Rahmen der konzeptionellen Ziele des Ein-
zelhandelskonzeptes. 

• Regelung der Zulässigkeit von Vergnügungsstätten im Plangebiet. 
 

Konzeption für das Plangebiet 

Die Konzeption des Bebauungsplanes VIII/5 ist so aufgebaut, dass die gewachsene 
städtebauliche Struktur und die bereits im Plangebiet seit Jahrzehnten im konfliktfreien 
Nebeneinander vorhandenen Nutzungen im Sinne der städtebaulichen Entwicklungs-
ziele der Stadt Erkelenz gesteuert werden können. 
 
Eine zentrale Rolle spielt dabei die Abstimmung der Immissionspotentiale der 
vorhandenen Nutzungen auf schutzwürdige Baugebiete. Im Plangebiet liegt eine 
Ansammlung von gewerblichen Nutzungen und Einzelhandelsbetrieben vor. 
Entscheidend für die Konzeption sind auch die unmittelbar angrenzenden 
Wohnbereiche außerhalb des Plangebietes.  
 
Um diese Nutzungen in der Zukunft spannungsfrei nebeneinander gewährleisten zu 
können, werden die Gewerbegebiete im Plangebiet über den Abstandserlass - RdErl. 
des Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz - 
V-3-8804.25.1 vom 06. 06. 2007 gegliedert. Da zum heutigen Stand keine 
immissionsschutzrechtlichen Konflikte ersichtlich sind, kann über die Steuerung des 
Gewerbegebietes über die Abstandslisten des NRW-Abstandserlasses 2007 die 
weitere Entwicklung immissionsschutzrechtlich konfliktfrei gesteuert werden. Das 
ermöglicht eine behutsame Weiterentwicklung des Gewerbes in direkter Nachbarschaft 
zu den Wohngebieten. 
 
Betriebe, die weniger als die in der Abstandsklasse VII geforderten 100 m Abstand 
zum nächsten Wohngebiet benötigen sind im gesamten Plangebiet zulässig.  
 
Im Gewerbegebiet GE 1 werden Betriebe ausgeschlossen, die in der Abstandsklasse I 
- VII aufgeführt sind oder ein vergleichbares Emissionsverhalten haben. Im 
Gewerbegebiet GE 2 werden Betriebe ausgeschlossen, die in der Abstandsklasse I - 
VI aufgeführt sind oder ein vergleichbares Emissionsverhalten haben. Im 
Gewerbegebiet GE 3 werden Betriebe ausgeschlossen, die in der Abstandsklasse I - V 
aufgeführt sind oder ein vergleichbares Emissionsverhalten haben.  
 
Über die Ausnahmeregelung sind jeweils auch Betriebe der nächst höheren 
Abstandsklasse zulässig, wenn ihre Unbedenklichkeit bezüglich der Immissionen 
gutachterlich nachgewiesen wird. 
 
Gewerbebetriebe mit sexuellem Charakter sowie Vergnügungsstätten im Sinne des § 8 
Abs. 3 Nr. 3 BauNVO, die Dienstleistungen und Unterhaltung mit sexuellem Charakter 
anbieten, werden im Plangebiet nicht zugelassen. Diese Betriebe können einen Tra-
ding-down-Prozess in dem Plangebiet einleiten, der sich auch nachteilig auf die Umge-
bung (Gewerbegebiet und unmittelbar angrenzende Wohnbereiche) auswirken kann. 
Mögliche negative städtebauliche Auswirkungen dieser Einrichtungen sind im Hinblick 
auf den zu erzielenden Mietzins die Verdrängung und Gefährdung von Neuansiedlun-
gen von Gewerbebetrieben sowie durch das ansatzweise Entstehen eines »Vergnü-
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gungsviertels« der Attraktivitäts- und Niveauverlust des Standortes (für Gewerbetrei-
bende und Kunden) und damit ein erschwertes Entstehen und Erhalten einer hochwer-
tigen Gewerbegebietsstruktur. Außerdem kann sich auch eine Wertminderung bei den 
Wohngrundstücken im angrenzenden Wohngebiet ergeben. Ziel der einschränkenden 
Festsetzungen in den Baugebieten ist es daher, dem geschilderten Trading-Down-
Prozess entgegen zu wirken und das Plangebiet sowie angrenzende Strukturen quali-
tativ aufzuwerten. Um die dargestellten negativen städtebaulichen Auswirkungen zu 
verhindern, werden entsprechende Nutzungen im Bebauungsplan ausgeschlossen. Für 
einige dieser ausgeschlossenen Nutzungen (Spielhallen) werden andere Bereiche in 
Kerngebieten der Innenstadt ausdrücklich ausgewiesen. 
 
Weiteres Ziel der Konzeption ist die Sicherung der Wohnumfeldqualität der benachbar-
ten Wohnstandorte. Auch hier spielen die vorgenannten Nutzungsausschlüsse eine 
wichtige Rolle. Bis heute ist der Übergang zwischen gewerblicher Nutzung auf der ei-
nen Seite und einer Wohnnutzung auf der anderen Seite aufgrund der Verträglichkeit 
der vorhandenen gewerblichen Nutzungen zum bestehenden Umfeld unproblematisch. 
Eine Änderung der gewerblichen Nutzungen in eine Art von Nutzungen, die ausdrück-
lich auch abends und nachts deutliche Auswirkungen auf die Umgebung mit sich brin-
gen, kann u. a. die immissionsschutzrechtliche Situation negativ beeinflussen. 
 
Neben diesen Zielen berücksichtigt der Bebauungsplan die Umsetzung der Gesamt-
konzeption für das Gewerbe-/Sondergebiet Erkelenz-Süd im Sinne des Einzelhandels-
konzeptes der Stadt Erkelenz im Plangebiet (siehe unten).  
 
Die Flächen des Plangebietes werden als Gewerbegebiete festgesetzt. Im östlichen 
Abschluss des Plangebietes sichern die Festsetzungen des Bebauungsplanes 
vorhandene Grünflächen. Darüber hinaus werden die vorhandenen Verkehrsflächen 
entsprechend ihrer heutigen Dimensionierung planungsrechtlich gesichert.  
 
Einzelhandel im Gewerbe-/Sondergebiet Erkelenz-Süd 
Wesentliche Inhalte der im Kapitel 4.2 erläuterten Festsetzungen für das Plangebiet 
des Bebauungsplanes VIII/5 basieren auf der planerischen Gesamtkonzeption für das 
Gewerbe-/Sondergebiet Erkelenz-Süd, das zukünftig von den Bebauungsplänen VIII/4, 
VIII/5 und VIII/E abgedeckt wird. Planerische Zielvorstellung ist es dabei, diesen 
Bereich gezielt als Gewerbestandort zu entwickeln und Einzelhandelsnutzungen nur 
eingegrenzt zuzulassen.  
 
Einzelhandelsbetriebe mit nicht zentrenrelevanten Hauptsortimenten  
Die vorhandenen nicht-großflächigen Einzelhandelsbetriebe mit nicht zentrenre-
levanten Hauptsortimenten bleiben uneingeschränkt zulässig. Neuansiedlungen von 
Einzelhandelsbetrieben mit nicht-zentrenrelevanten Sortimenten sollen zwar gemäß 
Einzelhandels- und Zentrenkonzept prioritär im Sonder- und Gewerbegebiet Erkelenz-
West (funktional ergänzender Sonderstandort der zentralen Versorgungsbereiche für 
nicht-zentrenrelevanten Einzelhandel) angesiedelt werden. Da hier jedoch nur noch 
geringe Entwicklungspotenziale zur Ausbildung eines Angebotsschwerpunktes für 
Einzelhandel mit nicht zentrenrelevanten Hauptsortimenten existieren, ermöglichen die 
Festsetzungen der Bebauungspläne VIII/4, VIII/5 und VIII/E auch am Gewerbe- und 
Sondergebietsstandort Erkelenz-Süd die Entwicklung bzw. die Ansiedlung von 
kleinflächigen Einzelhandelsbetrieben mit nicht zentrenrelevanten Sortimenten.  
 
Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevanten Hauptsortimenten  



Stadt Erkelenz – Begründung zum Bebauungsplan Nr. VIII/5 »Gewerbegebiet Gewerbestraße Süd/Tenholter Straße«  

Seite 18 

Der Ausschluss der Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevanten Hauptsortimenten 
folgt den Grundsätzen des Einzelhandelskonzeptes der Stadt Erkelenz.  
 
Vorhandene Einzelhandelsbetriebe des Gewerbe-/Sondergebietes Erkelenz-Süd mit 
zentrenrelevanten Sortimenten besitzen einen passiven Bestandsschutz. Eine (auch 
geringfügige) Erweiterungsmöglichkeit (mittels einer Fremdkörperfestsetzung gemäß § 
1 Abs. 10 BauNVO) würde aufgrund des Flächenanteils die Gebietscharakteristik bzw. 
Zweckbestimmung des Baugebietes nicht wahren und damit einerseits der 
städtebaulichen Zielsetzung für das Gewerbe-/Sondergebiet Erkelenz Süd mit dem 
Schwerpunkt von “gewerbegebietstypischen Nutzungen“ widersprechen. Andererseits 
würde hiermit auch die Zielvorstellung unterlaufen, im zentralen Versorgungsbereich 
»innerstädtischer Hauptgeschäftsbereich« zentrenrelevante Hauptsortimente zu 
konzentrieren, um diesem Bereich gezielt zu schützen und zu stärken. 
 
 
Einzelhandelsbetriebe mit nahversorgungsrelevanten und zentrenrelevanten 
Hauptsortimenten  
Einzelhandelsbetriebe mit nahversorgungsrelevanten und zentrenrelevanten 
Hauptsortimenten am Gewerbe- und Sonderstandort Erkelenz-Süd widersprechen den 
Vorgaben des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes der Stadt Erkelenz von 2011 und 
sind grundsätzlich auszuschließen, um entsprechende Neuansiedlungen abzuwehren.  
 

4.2  Art der baulichen Nutzung 
Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB in Verbindung mit §§ 1 bis 15 BauNVO werden die 
Flächen innerhalb Plangebietes als Gewerbegebiete gemäß § 8 BauNVO festgesetzt.  

 
4.2.1 Gewerbegebiete (GE 1, GE 2 und GE 3 ) 

Gewerbegebiete dienen vorwiegend der Unterbringung von nicht erheblich 
belästigenden Gewerbebetrieben aller Art, Geschäfts- und Bürogebäuden sowie 
Verwaltungsgebäuden sowie auch Tankstellen und Anlagen für sportliche Zwecke. 
Besondere Beachtung gilt den Belangen des Immissionsschutzes. Hier bieten sich 
nutzungsbezogene Gliederungen der Gewerbegebiete an. Im vorliegenden Fall wird 
diese Gliederung über die Abstandsliste des NRW-Abstandserlasses 2007 erreicht.  
 
Aus städtebaulichen Gründen werden gemäß § 1 Abs. 5 u. 6 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 
9 BauNVO Gewerbebetriebe mit sexuellem Charakter sowie Einzelhandelsbetriebe, die 
als Verkaufsstätte zum Vertrieb von Ehehygieneartikeln dienen, im Planbereich als 
unzulässig festgesetzt. Ebenso werden die ausnahmsweise zulässigen Nutzungen 
gemäß § 8 Abs. 3 BauNVO Nr. 3 Vergnügungsstätten gemäß § 1 Abs. 6 Nr.1 BauNVO 
nicht Bestandteil dieses Bebauungsplanes.  
 
Zu den Gewerbebetrieben mit sexuellem Charakter gehören u.a. auch Bordelle u. 
bordellartige Nutzungen, sie sind den Gewerbegetrieben aller Art zuzuordnen. 
Vergnügungsstätten im städtebaulichen Sinne sind u. a. Spielcasinos, Spiel- und 
Automatenhallen, Varietes, Discotheken, Tanzbars, Nachtbars, Striptease-Lokale und 
Peep-Shows. Im Bebauungsplan können einzelne dieser Nutzungen, die allgemein 
zulässig sind bzw. ausnahmsweise zugelassen werden können, als unzulässig 
festgesetzt werden.  
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Städtebauliche Zielsetzung der Gewerbegebiete ist die Bereitstellung von attraktiven 
Grundstücken für die Ansiedlung neuer Betriebe bzw. die Erweiterung bestehender 
Betriebe. Insbesondere soll die Nachfrage auch ortsansässiger Betriebe nach gut 
erschlossenen und verkehrsgünstig gelegenen Gewerbeflächen gedeckt werden. Die 
Ansiedlung von Bordellen und bordellartigen Betrieben sowie von Vergnügungsstätten 
würde die Erreichung des städtischen Ziels der Standortsicherung bestehender 
Betriebe und Ansiedlung neuer Betriebe erschweren, denn mit deren Ansiedlung 
werden negative, städtebaulich relevante Folgewirkungen ausgelöst: 
 
Es muss davon ausgegangen werden, dass eine Ansiedlung von Bordellen und 
bordellartigen Betrieben sowie jeglichen Vergnügungsstätten eine Verschlechterung 
der Gebietsqualität mit sich bringen und ein sogenannter Trading-Down-Effekt 
ausgelöst wird. Dieser kann sich beispielsweise über die Außendarstellung ergeben, 
der die in der Nachbarschaft befindlichen Gewerbebetriebe wiederum in ihrer eigenen 
Außendarstellung beeinträchtigt. Das für Gewerbebetriebe zunehmend an Bedeutung 
gewinnende Gebietsimage als ein wesentlicher Standortfaktor wird durch die Existenz 
von Bordellen und bordellartigen Betrieben sowie jeglichen Vergnügungsstätten 
verschlechtert, eine positive sog. »Adressenbildung« als Visitenkarte für dort ansässige 
Unternehmen wird eindeutig erschwert. Im Stadtgebiet werden den 
Vergnügungsstätten im Sinne von Spiel- und Automatenhallen bestimmte Bereiche 
zugeordnet, in denen sie unter bestimmten Voraussetzungen zulässig sind. Betriebe 
mit Sexdarbietungen sind in diesen Bereichen nicht zulässig.  
 
Um Immissionskonflikten mit angrenzenden, schutzwürdigen Nutzungen (insbesondere 
mit der nördlich angrenzenden Wohnbebauung) zu verhindern, werden die 
Gewerbegebiete gemäß § 1 Abs. 4 Nr. 2 BauNVO innerhalb des Plangebietes gemäß 
dem Abstandserlass NRW (2007) - RdErl. des Ministeriums für Umwelt und 
Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz - V-3-8804.25.1 vom 06. Juni 2007 
nach Art der Betriebe und Anlagen und deren besonderen Bedürfnissen und 
Eigenschaften gegliedert. Hiermit wird dem gewerblichen Bereich das größtmögliche 
Nutzungsspektrum eingeräumt, ohne dass der ausreichende Schutz der Wohnnutzung 
beeinträchtigt wird.  
  
Unzulässig sind Betriebe und Anlagen mit ähnlichem Emissionsgrad, wie sie im 
Bebauungsplan entsprechend der Abstandsliste des Abstandserlasses des 
Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz vom 
06.06.2007 unter der laufenden Nr. (Abstandsklassen) aufgeführt sind. Die 
unzulässigen Betriebsarten sind in den entsprechenden Bereichen des Plangebietes 
festgesetzt. Die Abstandsliste 2007 gehört als Anhang zur Begründung.  
 
In dem festgesetzten Gewerbegebiet GE 1 sind Betriebe und Anlagen nach der Nr. 1 – 
221 der Abstandsklassen I bis VII unzulässig. In dem festgesetzten Gewerbegebiet GE 
2 sind Betriebe und Anlagen nach der Nr. 1 – 199 der Abstandsklassen I bis VI 
unzulässig. In dem festgesetzten Gewerbegebiet GE 3 sind Betriebe und Anlagen nach 
der Nr. 1 – 160 der Abstandsklassen I bis V unzulässig.  
 
Über die Ausnahmeregelung sind jeweils auch Betriebe der nächst höheren 
Abstandsklasse zulässig, wenn ihre Unbedenklichkeit bezüglich der Immissionen 
gutachterlich nachgewiesen wird. 
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Zu den nicht erheblich belästigenden Gewerbebetrieben aller Art, die im 
Gewerbegebiet grundsätzlich zulässig sind, zählen auch Einzelhandelsbetriebe. 
Großflächige Einzelhandelsbetriebe – sofern sie nicht atypisch sind – werden 
allerdings den Sonder- und Kerngebieten zugewiesen. Weitere Einschränkungen für 
Einzelhandelsbetriebe mit zentren- und nahversorgungsrelevanten Sortimenten 
erfolgen nach den Ausführungen zu der planerischen Gesamtkonzeption für das 
Gewerbe-/Sondergebiet Erkelenz-Süd (Punkt 4.1). Sie werden über eine 
Feinsteuerung gemäß § 1 Abs. 5 und 9 BauNVO ausdrücklich ausgeschlossen. 
Einzelhandelsbetriebe mit zentren- und nahversorgungsrelvanten Sortimenten sind 
unabhängig von der Größe der Verkaufsfläche mit Ausnahme von sog. „Annexhandel“ 
(hierzu s.u.) innerhalb des Geltungsbereiches dieses Bebauungsplanes daher nicht 
zulässig. 
 
Ausnahme für Annexhandel 
 
Verkaufsstätten von zulässigen Betrieben für den Verkauf an letzte Verbraucher sind 
für Betriebe des produzierenden und des weiterverarbeitenden Gewerbes sowie 
Handwerksbetriebe ausnahmsweise zulässig, wenn:   
• Das angebotene Sortiment aus eigener Herstellung auf dem

 Betriebsgrundstück stammt oder in Zusammenhang mit den hier hergestellten 
Waren bzw. angebotenen Leistungen steht und  

• die Verkaufsfläche im Sinne von § 8 Abs. 3 BauNVO dem Betrieb zugeordnet 
und in Grundfläche und Baumassen untergeordnet ist.  

 
Hiermit werden für entsprechende Betriebe sinnvolle und städtebaulich verträgliche 
Ansiedlungs- und Entwicklungsmöglichkeiten gewährleistet ohne zentrale 
Versorgungsbereiche zu beeinträchtigen. 
 

4.3  Maß der baulichen Nutzung 
Das Maß der baulichen Nutzung wird im Bebauungsplan durch die Festsetzung der 
Höhe baulicher Anlagen gemäß § 18 BauNVO sowie der Grundflächenzahl (GRZ) bzw. 
der Geschossflächenzahl (GFZ) gemäß §§ 17 BauNVO bestimmt und orientiert sich an 
den vorhandenen baulichen Strukturen. Weitere Festsetzungsmöglichkeiten, welche 
die Baunutzungsverordnung bietet, sind für die Umsetzung der städtebaulichen Ziele 
entbehrlich. 
 
4.3.1  Höhe baulicher Anlagen   
In Anlehnung an die bestehenden Gebäudestrukturen sowie mit Blick auf eine 
wünschenswerte Flexibilität bei zukünftigen Umbauten und Neubauten werden für die 
festgesetzten Baugebiete innerhalb des Plangebietes eine maximale Höhe in Bezug 
auf Normalhöhennull NHN festgesetzt. Für die Gewerbegebiete entspricht die 
Festsetzung in etwa einer maximalen Höhe der baulichen Anlagen von 12,0 m bis 14,5 
m.  
Die mittlere Höhe im Plangebiet liegt bei rund 99,0 m über NHN, das Gelände fällt 
entlang der Gewerbestraße Süd in Richtung Osten um rund 4,5 m sowie in Richtung 
Süden zur A 46 um rund 1,0 m (in Teilbereichen mehr) ab. Die Festsetzung 
berücksichtigt die Topographie und gewährleistet, dass keine überdimensionierten 
Gebäude entlang der Gewerbestraße Süd entstehen. Höhenunterschiede zwischen der 
Gewerbestraße Süd und der südlich gelegenen, hinteren Grundstücksteile zur A 46 
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bleiben ohne Berücksichtigung, um eine gleichwertige Ausnutzung der Grundstücke in 
voller Tiefe zu ermöglichen.  

 
4.3.2  Grund- und Geschossflächenzahl (GRZ/GFZ) 
Die Festsetzungen zur Grund- und Geschossflächenzahl orientieren sich an den 
Obergrenzen der BauNVO und lassen somit planungsrechtlich größtmöglichen 
Spielraum für zukünftige Erweiterungsabsichten sowie für Maßnahmen der 
Nachverdichtung bzw. Innenentwicklung.  
 

4.4  Bauweise und Überbaubarkeit der Grundstücke 
 
4.4.1  Bauweise 
Im Plangebiet wird aufgrund der vorhandenen heterogenen Bebauungsstruktur auf 
eine Festsetzung der Bauweise verzichtet. Das Festsetzen einer offenen, oder 
geschlossenen Bauweise, würde u. U. zu Konflikten im Bereich der gewerblichen 
Betriebe führen. Wenn keine Bauweise festgesetzt ist, gilt, dass grundsätzlich unter 
Einhaltung der Grenzabstände gebaut werden muss, dass aber eine Zäsur nach 50 m 
Gebäudelänge nicht erforderlich ist. Hier kann ein Gebäude, welches mit den 
erforderlichen Grenzabständen gebaut wurde, eine Länge > 50 m aufweisen. 
 
4.4.2  Überbaubare Grundstücksflächen 
 
Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch Baugrenzen festgesetzt. Die ge-
ometrische Lage der Baugrenzen orientiert sich an den bestehenden Strukturen und 
lässt eine hohe Flexibilität bei Erweiterungen bzw. Neubauten zu. Zudem wird ein an-
gemessener Abstand zu den festgesetzten Verkehrsflächen gewährleistet.  
 

4.5  Verkehrsflächen  
 
Die vorhandenen öffentlichen Verkehrsflächen im Plangebiet werden in ihrer heutigen 
Ausdehnung durch entsprechende Festsetzungen planungsrechtlich abgesichert.  
 
 

4.6 Grünflächen 
Die östlichen Grünflächen entlang der Tenholter Straße werden als Grünflächen mit 
der Zweckbestimmung Parkanlage festgesetzt.  
 
  

4.7 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur 
und Landschaft  
 
Bäume, Sträucher und sonstige Bepflanzungen innerhalb der festgesetzten 
Grünflächen sind gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB dauerhaft zu erhalten und 
fachgerecht zu pflegen.  
 

4.8  Gestalterische Festsetzungen gemäß § 86 BauO NW 
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Zur Gewährleistung eines attraktiven Ortsbildes erfolgt eine Festsetzung von 
gestalterischen Vorgaben in Bezug auf Werbeanlagen in den festgesetzten 
Baugebieten.  
 
Die Festsetzung bezieht sich auf die Lage und Höhe der Werbeanlagen. Dabei sind vor 
der Fassade stehende Werbeanlagen, mit Abstand zur Wand montierte Werbeanlagen, 
Fahnenmasten sowie selbstständige bauliche Anlagen mit dem Ziel der Werbung 
gleichzusetzen mit einer unmittelbar auf die Fassade angebrachten Werbeanlage.  
 

5. Verkehrserschließung  
 
Das Plangebiet wird über die Gewerbestraße Süd sowie im weiteren Verlauf über die 
Aachener Straße im Westen sowie die Tenholter Straße im Osten an das 
übergeordnete Straßennetz angeschlossen. Die Aachener Straße ermöglicht einen 
direkten Anschluss an die B 57 sowie die A 46. Entlang der Gewerbestraße Süd sowie 
entlang der Stichstraßen verlaufen Fuß- und Radwege, die das Gewerbegebiet 
fußläufig an die nördliche Grünfläche und die Wohnbebauung anschließen. 
 
Der ruhende Verkehr wird auf den privaten Grundstücken untergebracht. Zudem sind 
im öffentlichen Raum weitere Stellplätze vorhanden. Eine Haltestelle des ÖPNV 
befindet sich auf der Gewerbestraße Süd. 
 
Die innerhalb des Plangebietes liegenden öffentlichen Straßen nebst öffentlichen 
Stellplätzen, Fuß- und Radwegen sowie straßenbegleitenden Grünstreifen werden als 
Straßenverkehrsflächen ohne nähere Zweckbestimmung gesichert.  
 

6. Ver- und Entsorgung 
 
Die Wasser-, Strom-, und Gasversorgung des Gebietes ist durch Anschluss an die 
vorhandenen Netze sichergestellt. Gleiches gilt für die Entwässerung. 
 

7. Umweltbelange 
 

7.1 Immissionsschutz 
 
Maßgebliche Lärmquellen im Plangebiet sind – neben dem Straßenverkehr – 
Emissionen der Stellplatzanlagen sowie der vorhandenen Nutzungen. Erforderliche 
Schallschutzmaßnahmen sind im Rahmen der Baugenehmigungen umgesetzt worden. 
Darüber hinaus werden in dem Gewerbegebiet aus Gründen des vorbeugenden 
Immissionsschutzes die Betriebe nach Abstandserlass NRW 2007 gegliedert.  
Das Plangebiet wird seinerseits durch Immissionen von der Bundesautobahn A 46 und 
der Bahnlinie Aachen-Mönchengladbach tangiert. 
Immissionsschutzrechtliche Konflikte sind aber bis dato nicht dokumentiert. 
 
 

7.2 Schutz von Natur und Landschaft 
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Vorhandene Anpflanzungen im Übergangsbereich zwischen privaten 
Grundstücksflächen und Verkehrsflächen sorgen für eine teilweise Durchgrünung 
zwischen dem öffentlichen und privaten Bereich im Plangebiet und wichtige Schatten- 
und Kühlflächen für das Kleinklima. Die vorhandenen Grünflächen innerhalb des 
Plangebietes werden durch entsprechende Festsetzungen gesichert.  
 
Für die vorhandenen Bäume und Sträucher innerhalb der Grünflächen nimmt der 
Bebauungsplan eine bestandssichernde, Festsetzung auf. Da durch die Festsetzungen 
des Bebauungsplanes keine neuen Eingriffe in Natur und Landschaft ermöglicht 
werden, wird auf eine Eingriffs- und Ausgleichsbilanz für den Bebauungsplan VIII/5 
verzichtet.   
 

7.3 Grundwassersituation/Wasserschutzgebiet  
 
Die Planungsmaßnahme ist durch Sümpfungsmaßnahmen des Braunkohlebergbaus 
von Grundwasserabsenkungen betroffen. Die Grundwasserabsenkungen werden, 
bedingt durch den fortschreitenden Betrieb der Braunkohletagebaue, noch über einen 
längeren Zeitraum wirksam bleiben. Eine Zunahme der Beeinflussung der 
Grundwasserstände im Planungsgebiet in den nächsten Jahren ist nach heutigem 
Kenntnisstand nicht auszuschließen. Ferner ist nach Beendigung der bergbaulichen 
Sümpfungsmaßnahmen ein Grundwasserwiederanstieg zu erwarten. Sowohl im Zuge 
der Grundwasserabsenkung als auch bei einem späteren Die vorhandenen öffentlichen 
Verkehrsflächen im Plangebiet werden in ihrer heutigen Ausdehnung durch 
entsprechende Festsetzungen planungsrechtlich abgesichert.  
Die östlichen Grünflächen entlang der Tenholter Straße werden als Grünflächen mit 
der Zweckbestimmung Parkanlage festgesetzt.  
Bäume, Sträucher und sonstige Bepflanzungen innerhalb der festgesetzten 
Grünflächen sind gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB dauerhaft zu erhalten und 
fachgerecht zu pflegen.  
Zur Gewährleistung eines attraktiven Ortsbildes erfolgt eine Festsetzung von 
gestalterischen Vorgaben in Bezug auf Werbeanlagen in den festgesetzten 
Baugebieten.  
 
Die Festsetzung bezieht sich auf die Lage und Höhe der Werbeanlagen. Dabei sind vor 
der Fassade stehende Werbeanlagen, mit Abstand zur Wand montierte Werbeanlagen, 
Fahnenmasten sowie selbstständige bauliche Anlagen mit dem Ziel der Werbung 
gleichzusetzen mit einer unmittelbar auf die Fassade angebrachten Werbeanlage.  
Das Plangebiet wird über die Gewerbestraße Süd sowie im weiteren Verlauf über die 
Aachener Straße im Westen sowie die Tenholter Straße im Osten an das 
übergeordnete Straßennetz angeschlossen. Die Aachener Straße ermöglicht einen 
direkten Anschluss an die B 57 sowie die A 46. Entlang der Gewerbestraße Süd sowie 
entlang der Stichstraßen verlaufen Fuß- und Radwege, die das Gewerbegebiet 
fußläufig an die nördliche Grünfläche und die Wohnbebauung anschließen. 
 
Der ruhende Verkehr wird auf den privaten Grundstücken untergebracht. Zudem sind 
im öffentlichen Raum weitere Stellplätze vorhanden.  
Die innerhalb des Plangebietes liegenden öffentlichen Straßen nebst öffentlichen 
Stellplätzen, Fuß- und Radwegen sowie straßenbegleitenden Grünstreifen werden als 
Straßenverkehrsflächen ohne nähere Zweckbestimmung gesichert.  
 
Die Wasser-, Strom-, und Gasversorgung des Gebietes ist durch Anschluss an die 
vorhandenen Netze sichergestellt. Gleiches gilt für die Entwässerung. 
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Maßgebliche Lärmquellen im Plangebiet sind – neben dem Straßenverkehr – 
Emissionen der Stellplatzanlagen sowie der vorhandenen Nutzungen. Erforderliche 
Schallschutzmaßnahmen sind im Rahmen der Baugenehmigungen umgesetzt worden. 
Darüber hinaus werden in dem Gewerbegebiet aus Gründen des vorbeugenden 
Immissionsschutzes die Betriebe nach Abstandserlass NRW 2007 gegliedert.  
Das Plangebiet wird seinerseits durch Immissionen von der Bundesautobahn A 46 und 
der Bahnlinie Aachen-Mönchengladbach tangiert. 
Immissionsschutzrechtliche Konflikte sind aber bis dato nicht dokumentiert. 
 
Vorhandene Anpflanzungen im Übergangsbereich zwischen privaten 
Grundstücksflächen und Verkehrsflächen sorgen für eine teilweise Durchgrünung 
zwischen dem öffentlichen und privaten Bereich im Plangebiet und wichtige Schatten- 
und Kühlflächen für das Kleinklima. Die vorhandenen Grünflächen innerhalb des 
Plangebietes werden durch entsprechende Festsetzungen gesichert.  
 
Für die vorhandenen Bäume und Sträucher innerhalb der Grünflächen nimmt der 
Bebauungsplan eine bestandssichernde, Festsetzung auf. Da durch die Festsetzungen 
des Bebauungsplanes keine neuen Eingriffe in Natur und Landschaft ermöglicht 
werden, wird auf eine Eingriffs- und Ausgleichsbilanz für den Bebauungsplan VIII/5 
verzichtet.   
  

7.4 Bodenschutz 
 
In Folge der vorhandenen Bebauung und eines hohen Versiegelungsgrades sind die 
natürliche Bodenfunktion und der Wasserhaushalt im Plangebiet schon heute stark 
beeinträchtigt. Grundsätzlich stellt die Planung jedoch keine Weiterentwicklung und 
keine Intensivierung der Nutzungen dar. Weitergehende Beeinträchtigungen sind nicht 
zu erwarten.  
 

7.5 Bodenbelastungen/Altlasten 
 
Ein konkreter Verdacht auf Altlasten liegt nicht vor, ein Handlungsbedarf bezüglich des 
Bauleitplanverfahrens besteht nicht. Dennoch gab es im Plangebiet Betriebe, die 
grundsätzlich dazu geeignet waren, Bodenverunreinigungen zu verursachen. Das heißt 
nicht, dass tatsächlich Bodenverunreinigungen vorliegen, sondern nur, dass  festge-
stellt werden sollte, ob es der Fall ist. 
Informationen über ein genaues Vorgehen in solchen Fällen sind bei der Unteren Bo-
denschutzbehörde des Kreises Heinsberg zu erhalten. Diese sogenannten Altbetriebe 
sind seitens des Kreises Heinsberg – Untere Bodenschutzbehörde – registriert und 
gelistet. Die Liste wird dem Bauaufsichtsamt zur Verfügung gestellt, damit im Falle von 
Baugesuchen, Nutzungsänderungen etc.  seitens der Stadt Erkelenz eine Information 
an die Untere Bodenschutzbehörde gegeben und  die Klärung der alten Sachverhalte 
veranlasst werden kann. 
 

7.6 Kampfmittelfunde 
 
Es liegen keine Informationen in Bezug auf Kampfmittelfunde im Plangebiet vor.  
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7.7. Umweltbericht 
 
Der Umweltbericht ist gemäß § 2a BauGB Bestandteil der Begründung dieses 
Bebauungsplanes. Er fasst die Aussagen aller umweltrelevanten Fachgutachten, der 
umweltrelevanten Eingriffe und Auswirkungen sowie die geplanten Kompensations- 
und Minderungsmaßnahmen zusammen.  
 
Für die einzelnen Schutzgüter sind durch das Vorhaben im Wesentlichen 

folgende Auswirkungen zu erwarten: 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes hat keine besonders bedeutsamen Funkti-
onen für Natur und Landschaft. Aufgrund der starken Versiegelung weist das Gebiet im 
Bestand ebenfalls keine besondere Regenerationsfähigkeit für die einzelnen Umwelt-
schutzgüter, insbesondere Boden und Wasser auf. Die Planung betrifft keine Schutz-
gebiete oder gesetzlich geschützten Biotope. Gleichfalls besitzt das Gebiet keine we-
sentliche Bedeutung für das Schutzgut Wasser, z. B. aufgrund der Nähe zu einem 
Wasser- oder Heilquellenschutzgebiet. Es befinden sich innerhalb des Plangebietes 
keine amtlichen Denkmäler, Bodendenkmäler und sonstige hinsichtlich des Schutzgu-
tes Kultur und sonstige Sachgüter bedeutsamen Güter oder Landschaftsbestandteile.  
 
Dauerhafte gegenüber dem heuteigen Ausmaß weitergehende Beeinträchtigungen der 
Schutzgüter Mensch sowie Klima und Luft sind durch Zunahme des KFZ-Verkehrs so-
wie durch die mögliche Ansiedlung von gewerblichen Betrieben nicht anzunehmen.  
 
Das Plangebiet ist heute bereits gänzlich bebaut, so dass allenfalls Erweiterungen be-
stehender Betriebe (Verdichtung), oder aber der "Austausch" von Betrieben durch Auf-
gabe und Neuansiedlung auftreten werden. Das Gesamtmaß der möglichen Bebauung 
ist aber (bis auf marginale Veränderungen) bereits im Ursprungsplan festgesetzt und 
ermöglicht. Durch die Neuregelungen im Bereich des Einzelhandels fallen sogar ver-
kehrsträchtige Nutzungen weg.  
 
Zusätzlich tritt mit der Neuaufstellung eine Gliederung der Gewerbegebiete nach der 
Abstandsliste 2007 in Kraft, welche die weitere Entwicklung des Planbereiches steuert. 
 
Der Eingriff in Natur und Landschaft und die Auswirkungen der Planung auf die Um-
welt, sind daher auch gering. 
 
Weitergehende Auswirkungen auf das Schutzgut Klima und Luft sind aufgrund des 
gleichbleibenden, eher strengeren Festsetzungsgefüges (insbesondere Gliederung 
nach Abstandserlass) nicht zu erwarten. 
 
Es ist nicht zu erwarten, dass sich die Planung darüber hinaus auf umliegende Berei-
che auswirkt. Auch Auswirkungen auf die vorhandenen Grünflächen im nördlich an-
grenzenden Plangebiet sind aufgrund der bestandsorientierten und –sichernden Fest-
setzungen nicht zu erwarten. Die Auswirkungen werden zudem weder als schwerwie-
gend noch als besonders komplex eingestuft.  
 
 

8. Hinweise 
 
1. Grundwasser und Bodenbewegungen 
Das Plangebiet liegt im Bereich der durch Braunkohlebergbau bedingten Grundwas-
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serbeeinflussung. Bodenbewegungen durch den Grubenwasseranstieg, verursacht 
durch den ehemaligen Steinkohlebergbau, sind im Plangebiet nicht auszuschließen. 
 
2. Ver- und Entsorgung 
Im Bereich des Plangebietes befinden sich Ver- und Entsorgungsleitungen ver-
schiedener Ver- und Entsorgungsunternehmen. Die jeweiligen Schutzbestimmun-gen 
bzw. Schutzanweisungen sind zu beachten.  
 
Beginn und Ablauf von Baumaßnahmen im Planbereich sind so früh wie möglich den 
entsprechend betroffenen Ver- und Entsorgungsunternehmen anzuzeigen.  
 
3. Bodendenkmäler 
Auf Basis der derzeit für das Plangebiet verfügbaren Unterlagen sind keine Konflikte 
zwischen der Planung und den öffentlichen Interessen des Bodendenkmalschutzes zu 
erkennen. Zu beachten ist, dass Untersuchungen zum Ist-Bestand an 
Bodendenkmälern in dieser Fläche nicht durchgeführt wurden. 
Bei Bodenbewegungen sind daher auftretende archäologische Funde und Befunde der 
Gemeinde als Untere Denkmalbehörde oder dem LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im 
Rheinland, Außenstelle Nideggen, Zehnthofstr. 45, 52385 Nideggen, Tel.: 02452/9039-
0, Fax: 02452/9039-199, unverzüglich zu melden. Bodendenkmal und Fundstelle sind 
zunächst unverändert zu erhalten. Die Weisung des LVR-Amtes für 
Bodendenkmalpflege für den Fortgang der Arbeiten ist abzuwarten. 
  
 
 

9. Nachrichtliche Übernahmen 
 
Anbauverbots- und Anbaubeschränkungszone gemäß Fernstraßengesetz 
Für die A 46 ist gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 Fernstraßengesetz (FStrG) eine anbaufreie 
Zone von mindestens 40,0 m (gemessen vom äußeren Rand der befestigten 
Fahrbahnrand der Autobahn) einzuhalten. Innerhalb dieser Flächen dürfen keine 
Hochbauten errichtet werden. Diese anbaufreien Zonen im südlichen Abschluss des 
Plangebietes werden durch Baugrenzen planungsrechtlich gesichert. Gemäß § 9 Abs. 
2 Nr. 1 FStrG bedürfen Baugenehmigungen oder nach anderen Vorschriften 
notwendige Genehmigungen innerhalb eines Streifens von 100,0 m (gemessen vom 
äußeren Rand der befestigten Fahrbahnrand der A 46) zudem der Zustimmung der 
Landesstraßenbaubehörde.  
 

10. Bodenordnende und sonstige Maßnahmen der Ver- 
wirklichung 

 

10.1 Bodenordnende Maßnahmen/Enteignung  
 
Mit der Umsetzung der planerischen Intention dieses Bebauungsplanes sind 
weitergehende bodenordnende Maßnahmen/Enteignung nicht erforderlich.  
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10.2 Entschädigung  
 
Nach derzeitigem Stand der Planung sind Entschädigungsansprüche gemäß §§ 39 und 
42 BauGB sowie gemäß §§ 40 und 41 BauGB, für die Fälle, in denen Grundstücke mit 
einer fremdnützigen Festsetzung überplant bzw. die Privatnützigkeit eingeschränkt 
wird, nicht ersichtlich. 
 
Entschädigungsansprüche gem. § 39 BauGB bestehen für Aufwendungen zur 
Verwirklichung von Nutzungsmöglichkeiten, die aufgrund der Änderung, Ergänzung 
oder Aufhebung eines Bebauungsplanes an Wert verlieren. Ein solcher Anspruch 
besteht, wenn der Nachweis erbracht werden kann, dass sie Aufwendungen für die 
Realisierung von Nutzungsmöglichkeiten im berechtigten Vertrauen auf den Bestand 
eines rechtsverbindlichen Bebauungsplanes getätigt wurden.  
 
Ein Anspruch auf Entschädigung gem. § 42 BauGB infolge der Aufhebung oder Ände-
rung der zulässigen Nutzung eines Grundstückes vor bzw. nach Ablauf der 7-
Jahresfrist besteht nur für den Fall, dass dadurch eine nicht nur unwesentliche Wert-
minderung eintritt.  
 

11. Kosten 
 
Mit der Umsetzung der planerischen Intention dieses Bebauungsplanes sind für 
die Stadt Erkelenz keine weiteren Kosten verbunden.  
 
 

12. Flächenbilanzierung 
 
Das Plangebiet umfasst insgesamt ca. 15,1 ha. Diese Gesamtfläche setzt sich wie folgt 
zusammen (circa-Werte): 
 
Gesamtfläche Plangebiet   13,1 ha = 100,0 % 
davon: 
Gewerbegebiete      11,4 ha ca. 87,0 % 
Verkehrsflächen    1,6 ha  ca. 12,2 % 
Grünflächen      0,1 ha ca. 0,8 %  
 
 
 
 
 
 
 

Erkelenz, im September 2017 
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ERLÄUTERUNGEN ZU DEN NUTZUNGEN

21 Rieck Transport- und Logistik-Center
Wohnen (westlich vorgelagert) 

22 Car Center Conen
23 SMETEC Gesellschaft f. Sensor-Motor- und Energietechnik mbH

Wintec Autoglas
24 Landbäckerei Stinges & Söhne GmbH
25 Hepatha, Stiftung Wohnen

Hollubarsch Elektrotechnik
pexxIT Software- und Internetlösungen 

26 HuDe, Anlagenbau und -technik
27 isocoll chemie GmbH

Anwaltskanzlei Jonas
HuDe, Anlagenbau und -technik

28 Koenen Kunststofftechnik GmbH 
29 HuDe, Anlagenbau und -technik
30 Plameco Decken
31 Willem Kühlsysteme
32 Skalar Analytic GmbH - Analyseautomaten und Verfahrenstechnik

econ Solarwind
Signal Iduna
micrel Medical Devices
PaX Fenster und Türen

33 Markus Porten Bad & Heizung (Fachhandel)
34 Malereibetrieb Gürth
35 Magic Moon Tattooing

Heinrich Schmidt Sanitär
Eisen Jansen Fachgroßhandel
Elektronische Leistungsgemeinschaft Schlegel
Fahrzeugaufbereitung Jörg Reinders/Autoglas Zentrum KS
Autohaus Himmels
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ERLÄUTERUNGEN ZU DEN NUTZUNGEN

1 K+R Grillexpress
Wohnen (nordöstlicher Gebäudeteil)

2 Maschinenbau Hrastnik
3 Maschinenbau Derichs
4 Esser und Wackers - Ledergroßhandel
5 Polizei/Kreispolizeibehörde Heinsberg 
6 Creative Studios

Enersys
REZ
Ventus
MLK

7 ATU
8 Mode Bösckens
9 Drive & Dive

Omnibusbetrieb und Tauchschule Reisebüro
10 Fahrschule Ring

Fair Sport - Sportbekleidung
Aqua Bad-Pool-Sanitär-Elektro-Heizung

11 M Joy Musikschule und Studio
b one Fitness Club
Sommer Baustatik
Sommer Passivhaus
Arsis Media Entertainment/my Regio.TV
G.F.A. Gesellschaft für Familien- und Altersvorsorge

12 epu Industrieservice
Hans-Josef Schmitz Steuerberater

13 Karosserie & Lackierung Lohkamp
14 Autohaus Meures
15 Smile Autovermietung

DAA - Weiterbildung und Umschulung
Fleischereimaschinen

16 Thomas Schmid GmbH Energiezentrum Heizung,Sanitär
17 Enko Werbung 
18 Glas und Fensterbau Jansen
19 Werkzeugschleiferei
20 Motorrad Kunze + Werkstatt
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